
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 
 

 F Ärztliche Behandlung 
  

  
F Ärztliche Behandlung (iryo) 

 

Öffentliche Krankenversicherung (kôteki iryô hoken) in Japan 

Öffentliche Krankenversicherung 
(kôteki iryô hoken) 

 

4-2 Betriebliche Krankenversicherung 
(kenkô hoken) 

4-3 Staatliche Krankenversicherung 
(kokumin kenkô hoken) 
 

Personen, die in Firmen und anderen 
Arbeitsstellen tätig sind 

Personen, die keiner betrieblichen 
Krankenversicherung beitreten können 
* gilt nicht für Personen mit 
Aufenthaltsdauer weniger als ein Jahr (es 
existieren jedoch Ausnahmeregulierungen) 

(1) Wer kann beitreten 

Beitrittsformalitäten werden durch 
Arbeitgeber bzw. Arbeitsstelle 
durchgeführt 

Der Antragsteller geht zum Schalter der 
staatlichen Krankenversicherung an 
derjenigen Bezirksbehörde, an der die 
Ausländerregistrierung durchgeführt wurde, 
und führt die Beitrittsformalitäten persönlich 
durch. 

(2) 
Wie kann man beitreten 

Ausstellung des betrieblichen 
Krankenversichungsscheins 

Ausstellung des staatlichen 
Krankenversicherungsscheins 

(3) 
Versicherungsschein 

Krankenhausbesuch mit dem 
betrieblichen 
Krankenversicherungsschein 

Krankenhausbesuch mit dem staatlichen 
Krankenversicherungsschein 

beim Arztbesuch 

Selbstkostenbeitrag von 30% der 
Behandlungskosten - bei Personen 
zwischen 70 bis 74 Jahren beträgt der 
Selbstkostenbeitrag je nach 
Einkommen 10% bzw. 30% 
* Kinder bis zum Schuleintrittsalter 
tragen 20% 

Selbstkostenbeitrag von 30% der 
Behandlungskosten - bei Personen 
zwischen 70 bis 74 Jahren beträgt der 
Selbstkostenbeitrag je nach Einkommen 
10% bzw. 30% 
* Kinder bis zum Schuleintrittsalter tragen 
20% 
 
 

(4) Behandlungskosten 

Der Versicherungsbeitrag richtet sich 
nach der Höhe des Gehalts etc. und 
wird zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber 
und vom Versicherungsnehmer 
getragen (wird vom Gehalt abgezogen) 

Der Versicherungsbeitrag variiert 
regional. Er richtet sich nach Einkommen, 
Anzahl der Familienmitglieder etc. und 
wird jährlich neu bestimmt. Die 
festgelegte Summe wird vom 
Versicherungsnehmer über ein 
Geldinstitut persönlich entrichtet. 

(5) 
Versicherungsbeitrag 

* Krankenversicherungen decken nur Behandlungen in festgelegten medizinischen Einrichtungen. Einrichtungen wie Massage- 
Studios zählen nicht hierzu. Auch in den festgelegten medizinischen Einrichtungen werden u. U. nicht alle Behandlungen gedeckt. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/f/index.html�

